
Stadt Geilenkirchen 10.06.2013

Einladung

zur 20. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Geilenkirchen am 

Mittwoch, dem 19.06.2013, 18:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil 

 1.   Mitteilungen des Bürgermeisters 

 2.   Neuordnung der WestEnergie und Verkehr GmbH (west) 
Vorlage: 861/2013 

 3.   Beratung über die Gründung der "Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkir-
chen GmbH" und Verabschiedung des Gesellschaftsvertrages 
Vorlage: 853/2013 

 4.   Verschiedenes 

II. Nichtöffentlicher Teil 

5.   Beratung über den Entwurf eines Betriebsführungsvertrages und über den 
Entwurf einer Geschäftsordnung für die Entwicklungsgesellschaft Stadt Gei-
lenkirchen
Vorlage: 855/2013 

6.   Grundstücksangelegenheiten 

6.1.   Verkauf einer städtischen Grundstücksteilfläche im Bereich der Luxemburg-
straße in Bauchem 
Vorlage: 862/2013 

6.2.   Verkauf eines städtischen Baugrundstücks im Baugebiet An der Vikarie in 
Prummern, Bebauungsplan 104 
Vorlage: 864/2013 

6.3.   Verkauf von städtischen Baugrundstücken im Bereich des Neubaugebietes 
Geilenkirchen-Nord, Bebauungsplan 99 
Vorlage: 866/2013 



7.   Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 

Fiedler
Bürgermeister
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Dez II 
05.06.2013
861/2013

Vorlage 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 19.06.2013 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 10.07.2013 

Neuordnung der WestEnergie und Verkehr GmbH (west) 

Sachverhalt: 
Die WestEnergie und Verkehr GmbH (west) in ihrer heutigen Rechtsform ist mit Be-
schluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 durch formwechselnde 
Umwandlung der bis dahin bestehenden WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG 
entstanden.

Die west hat ihre Versorgungssparte mit Vertrag vom 27.06.2008 an die Niederrhei-
nische Versorgung und Verkehr AG – NVV AG, heute NEW Niederrhein Energie und 
Wasser AG – NEW AG, verpachtet.  Der Pachtvertrag umfasst insbesondere die 
Strom- und Gasversorgungsnetze, die dazugehörigen Grundstücke, Baulichkeiten 
und das Umlaufvermögen sowie die der Versorgungssparte zuzurechnenden Beteili-
gungen. Der Pachtvertrag begann mit wirtschaftlicher  Wirkung zum 01.01.2008 und 
hat eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2014. Die Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH), 
an der die Stadt Geilenkirchen mit 9,25 % beteiligt ist, erhält bis Ende 2014 eine jähr-
liche Pacht in Höhe von 8,0 Mio. € vor Ertragssteuern.

Operativ ist die west seit Anfang 2008 damit lediglich noch im Bereich des ÖPNV 
tätig.

Der Pachtvertrag sieht vor, dass die west unter Einhaltung einer Frist von zwei Jah-
ren auf das Ende der Grundlaufzeit (also grundsätzlich bis zum 31.12.2012) eine 
Verlängerung des Pachtvertrages gegenüber der NEW AG verlangen kann. Bei der 
Umsetzung dieser Option verringert sich die auf die KWH entfallende Pacht auf 4,9 
bis 7 Mio. € vor Ertragssteuern. Die genannte Erklärungsfrist wurde seitens der NEW 
AG bis zum 31.10.2013 verlängert. 

Als weitere Handlungsalternativen sieht der Pachtvertrag vor: 

1. Beendigung der Verpachtung, Aufspaltung der west in eine Verkehrs- und ei-
ne Versorgungsgesellschaft und den Verkauf der Anteile der KWH an der 
Versorgungsgesellschaft an die NEW AG und Auszahlung des Kaufpreises
an die KWH  

2. Beendigung der Verpachtung, Aufspaltung der west in eine Verkehrs- und ei-
ne Versorgungsgesellschaft und den Verkauf der Anteile der KWH an der 
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Versorgungssparte an die NEW und die Einbringung des Kaufpreises als ty-
pisch stille Beteiligung der KWH an der NEW AG. 

Vor diesem Hintergrund hat die west die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH beauf-
tragt,  Handlungsalternativen des Kreises Heinsberg und der Städte und Gemeinden 
des Kreises Heinsberg nach Ablauf der Grundpachtzeit des zwischen der west und 
der NEW AG geschlossenen Vertrages über die Verpachtung der Versorgungssparte 
der west zu entwickeln bzw. zu prüfen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden den Mitgliedern des Stadtrates in einer 
Informationsveranstaltung am 07.05.2013 vom Geschäftsführer der west, Herrn Mar-
kus Palic, vorgestellt. Auf die zu dieser Veranstaltung zur Verfügung gestellten Unter-
lagen wird ergänzend verwiesen. 

Als wichtigste Ziele der Umstrukturierung der west wurden bereits seinerzeit folgende 
Gesichtspunkte genannt: 

1. Möglichst weitgehende Abdeckung der Verluste des ÖPNV. 
2. Erhalt des steuerlichen Querverbundes Verkehr – Versorgung. 
3. Beibehaltung der bisherigen Systematik zur Verteilung des Verkehrsverlustes 

und des Versorgungsgewinnes auf die Städte und Gemeinden des Kreises 
Heinsberg. 

4. Erfüllung der künftigen Voraussetzungen für die Direktvergabe des ÖPNV an 
die west. 

Zu Punkt 4 hat der Gutachter angemerkt, dass als Voraussetzung für eine künftige 
Direktvergabe des ÖPNV an die west, die im Jahre 2017 vorzunehmen wäre, in je-
dem Falle zu gegebener Zeit eine Aufhebung des Dreiviertel-Quorums bei Abstim-
mungen in der Gesellschafterversammlung der KWH notwendig ist. Die Direktverga-
be wird künftig nur möglich sein, wenn der ÖPNV-Aufgabenträger - also der Kreis 
Heinsberg - ÖPNV-Entscheidungen alleine treffen kann. Dies bedingt im Ergebnis 
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages der KWH zu gegebener Zeit.

Die vom Gutachter auch geprüfte Möglichkeit der Einbeziehung der Kreiswasserwerk 
Heinsberg GmbH unter der Voraussetzung des Erhalts der 100 % Beteiligung des 
Kreises an dieser GmbH wurde letztlich nicht weiterverfolgt. Sie hätte die vorgesehe-
ne und notwendige Neuordnung der west enorm verkompliziert, ohne dass ein nen-
nenswerter wirtschaftlicher Vorteil erreicht werden könnte. 

Unter Berücksichtigung der genannten Ziele hat der Gutachter festgestellt, dass von 
den eingangs genannten im Pachtvertrag vorgesehenen drei Handlungsoptionen 
zwei (Verpachtung und Verkauf) ausscheiden. 

Bei einer Fortsetzung der Verpachtung kommt er zu dem Ergebnis, dass der Erhalt 
des Querverbunds zwischen Verkehr und Versorgung nicht gewährleistet ist. Auch 
die Direktvergabe des ÖPNV an die west wird bei dieser Lösung wegen der Beteili-
gung der NEW AG an der west nach 2017 nicht mehr möglich sein. 

Bei einem Verkauf der Versorgungssparte würden in den Folgejahren die Gewinne 
zur Abdeckung der ÖPNV-Verluste fortfallen. Damit würde auch kein Potenzial zum 
Erhalt des steuerlichen Querverbundes zur Verfügung stehen und auch für die ange-



3

strebte Beibehaltung der bisherigen Verrechnungssystematik zwischen Versor-
gungsgewinnen und ÖPNV-Verlusten gäbe es kein Potenzial.

Lediglich die Variante der stillen Beteiligung könnte so gestaltet werden, dass alle 
Ziele der Umstrukturierung erfüllt wären. Abgesehen von der damit allerdings nicht 
mehr möglichen Einflussnahme der KWH-Seite auf die Versorgungssparte kommt 
der Gutachter bei dieser Lösung bei den angenommenen Prämissen auch zu einem 
wirtschaftlich negativen Ergebnis.  

Zusätzlich hat der Gutachter deshalb auch die Einbindung der KWH in das bereits 
zwischen der Stadt Mönchengladbach und der Stadt Viersen bestehende NEW Hol-
ding-Modell geprüft.  Nach dem Ergebnis der Untersuchung würde diese Einbindung 
die verfolgten Ziele am besten  erfüllen. Das wirtschaftliche Ergebnis stellt sich bes-
ser dar, als bei einer stillen Beteiligung und auch die Einflussnahme der KWH-Seite 
auf die Versorgungssparte wäre durch die Beteiligung der NEW Kommunalholding 
GmbH an der NEW AG über die Mitarbeit in den Gremien der beiden Gesellschaften 
gewährleistet.  

Ein Gesamtüberblick über die geprüften Handlungsalternativen mit Hinweis auf die 
Zielerreichung ist als Anlage 1 beigefügt. Eine graphische Darstellung der Struktur 
bei Einbindung der KWH in das NEW Holding-Modell ist als Anlage 2 beigefügt. 

Voraussetzung für eine Umsetzung der Umstrukturierung in Form des NEW Holding-
Modells (wie im Übrigen auch bei der stillen Beteiligung) ist die Spaltung der west in 
eine „West Verkehr GmbH“ und in eine „West Energie GmbH“. Dabei wäre, wie aus 
dem beigefügten Schaubild (Anlage 2) ersichtlich ist, die „West Verkehr GmbH“ zu 98 
% eine Tochter der NEW Kommunalholding-GmbH und zu 2 % eine Beteiligung der 
KWH. Die „West Energie GmbH“ wäre zu 100 % Tochter der NEW AG. 

An der NEW AG wiederum wäre die NEW Kommunalholding GmbH zu 61,23 % be-
teiligt. Über einen Gewinnabführungsvertrag zwischen der NEW AG und der NEW 
Kommunalholding GmbH wäre damit die KWH und damit auch die Gesellschafter der 
KWH (Kreis Heinsberg und Städte und Gemeinden) künftig am wirtschaftlichen Er-
gebnis der NEW AG beteiligt, und zudem - ausgehend vom Wert der KWH - mit ei-
nem Anteil von 16,66 % an der NEW Kommunalholding GmbH.  

Für eine Einbindung der KWH und der west in das Kommunalholding-Modell spre-
chen zusammengefasst folgende Gesichtspunkte: 

1. Der steuerliche Querverbund bleibt erhalten. 

2. Die Direktvergabe an das kommunale Unternehmen - im Falle der vorstehen-
den Vorgehensweise die abgespaltene „West Verkehr GmbH“ -  ist ausge-
hend von einer gesonderten Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PWC, die im Auftrag der NEW AG durchgeführt wurde, zu gegebener 
Zeit möglich.  

3. Unter den untersuchten Varianten handelt es sich um die wirtschaftlich vorteil-
hafteste Lösung. 
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4. Die bestehende Verrechnungssystematik zwischen Versorgungsgewinnen und 
ÖPNV-Verlusten kann auf Ebene der KWH beibehalten werden.

Hinzu kommt die künftig weiterhin bestehende Möglichkeit der Einflussnahme durch 
Berücksichtigung von KWH-Vertretern in den Gremien der NEW Kommunalholding 
GmbH und der NEW AG. Darüber hinaus handelt es sich bei der Struktur nach Ein-
schätzung der Verwaltung um eine nachhaltige Lösung, die auch Synergieeffekte 
haben dürfte.

Für Fragen steht der Geschäftsführer der WestEnergie und Verkehr GmbH, Herr 
Dipl.-Ing. Markus Palic in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Verfü-
gung.

Diese Vorlage wurde in Abstimmung mit dem Hauptgesellschafter der KWH, dem 
Kreis Heinsberg erstellt. Im Kreistag wurde die Neuordnung am 16.05.2013 beraten. 
Der Kreistag ist dem Beschlussvorschlag gefolgt. 

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat der Stadt Geilenkirchen spricht sich für die Umsetzung der Neuord-

nung der WestEnergie und Verkehr GmbH (west) im Sinne des NEW Kommu-
nalholding-Modells aus. 

2. Zu diesem Zweck soll die west in eine „West Verkehr GmbH“ und eine „West 
Energie GmbH“ aufgespalten werden. 

3. Für die Umsetzung der Neuordnung der west wird der 01. Januar 2014 ange-
strebt. Dabei muss sichergestellt sein, dass für das Jahr 2014 als dem letzten 
Jahr der Grundpachtlaufzeit der volle Ausgleich bezüglich der Differenz zwi-
schen dem Ergebnisanteil aus der NEW Kommunalholding GmbH und dem 
garantierten Ergebnis aus der Verpachtung (KWH-Seite 8 Mio. € vor Ertrags-
steuern für das Jahr 2014) gezahlt wird. 

4. Die Vertreter der Stadt Geilenkirchen in den Gremien der west und der KWH 
werden beauftragt, die Neuordnung der west in den Gremien weiter zu betrei-
ben.

5. Zu gegebener Zeit ist über die konkrete Ausgestaltung der neuen Struktur (z. 
B. hinsichtlich des Gesellschaftervertrages und der Gremienbesetzung) erneut 
im Stadtrat zu beraten und zu beschließen. 

Anlage/n:
Folien  

(Dez II, Herr Scholz, 02451/629228) 
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Stadtentwicklungs- und Umweltamt 
03.06.2013
853/2013

Vorlage 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 19.06.2013 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 10.07.2013 

Beratung über die Gründung der "Entwicklungsgesellschaft Stadt 
Geilenkirchen GmbH" und Verabschiedung des Gesellschaftsvertrages 

Sachverhalt: 
Auf der Basis mehrerer Vorberatungen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirt-
schaftsförderung hat der Rat der Stadt Geilenkirchen am 19.12.2012 beschlossen, 
Bauland in Zukunft im Rahmen des in der Sitzung vorgestellten GmbH-Modells in 
Kooperation mit der Kreissparkasse Heinsberg zu entwickeln. 

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat die Verwaltung Verhandlungen mit der Kreis-
sparkasse geführt und einen Entwurf für einen Gesellschaftsvertrag zur Gründung 
der „Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH“ ausgearbeitet.

§ 107 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
enthält die Verpflichtung, den Rat vor der Entscheidung über die Gründung der 
GmbH auf der Grundlage einer Marktanalyse über die Chancen und Risiken des be-
absichtigten wirtschaftlichen Engagements und über die Auswirkungen auf das 
Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Sinn und Zweck der 
Marktanalyse ist die möglichst umfassende und erschöpfende Unterrichtung des Ra-
tes. Auf die Marktanalyse darf verwiesen werden. 

Gleichzeitig ist die Verpflichtung normiert, den örtlichen Selbstverwaltungsorganisati-
onen von Handwerk, Industrie und Handel und den für die Beschäftigten der jeweili-
gen Branche handelnden Gewerkschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu der 
Marktanalyse zu geben. Das Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt. Es wurden 
nur unkritische Stellungnahmen abgegeben. 

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages enthält im Wesentlichen folgende Eckpunk-
te:

 Gesellschafter sind die Stadt Geilenkirchen sowie die S-IBG Immobilien-
Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH mit Sitz in Er-
kelenz. 

 Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung der Stadt Geilenkirchen 
durch den Erwerb, den Tausch, die Veräußerung, die Beplanung, die Bau-
reifmachung und die Erschließung von Grundstücken zu dem Zweck, das An-
gebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt Gei-
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lenkirchen zu verbessern. Weiterhin können nach Maßgabe des § 2 Absätze 2 
und 3 des Gesellschaftervertrages Hilfs- und Nebengeschäfte getätigt werden 
und Gebäude und Anlagen für öffentliche Zwecke erstellt werden. 

 Das Stammkapital beträgt 500.000,00 €, davon werden von der Stadt Gei-
lenkirchen 350.000,00 € und von der S-IBG 150.000,00 € als Stammeinlage 
übernommen.

 Die Stammeinlage der Stadt ist in Höhe von 150.000,00 € sofort bei Abschluss 
des Vertrages fällig. Der Restbetrag von 200.000,00 € ist in bar zinslos fällig 
und zahlbar bis zum 30.09.2014. 

 Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die 
Gesellschafterversammlung.

 Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer. Dies sind die Herren Willi Pfennigs 
sowie Manfred Dreßen. Die zukünftigen Geschäftsführer der Entwicklungsge-
sellschaft sind Geschäftsführer der S-Bauland GmbH, ebenfalls eine Tochter-
gesellschaft der Kreissparkasse, die auf dem Gebiet der Baulandentwicklung 
tätig ist und über entsprechende Erfahrung verfügt. Sie werden sich dem 
Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 19.06.2013 gerne persön-
lich vorstellen.

 Der Aufsichtsrat hat sieben Mitglieder. Davon entsendet die Stadt Geilenkir-
chen vier Mitglieder, die gleichzeitig Mitglied des Rates sein müssen, und die 
S-IBG zwei Mitglieder. Der Bürgermeister ist kraft Amtes Mitglied des Auf-
sichtsrates. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig. Der Auf-
sichtsrat hat die Geschäftsführung zu beraten und zu überwachen.

 Die Gesellschafterversammlung ist als beschließendes Organ in allen Angele-
genheiten der Gesellschaft zuständig, soweit nicht durch Gesetz oder durch 
den Gesellschaftsvertrag die Zuständigkeit anderer Organe begründet ist. 

 Der Gesellschafter wird in der Versammlung durch die von ihm bestellte Per-
son vertreten. Der Gesellschafter hat je volle 100,00 € Geschäftsanteil eine 
Stimme. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Bestimmte Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, die in § 8 Abs. 
12 des Entwurfes des Gesellschaftsvertrages aufgeführt sind, bedürfen aber 
einer Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen. 

 Des Weiteren enthält der Vertragsentwurf u. a. Regelungen zum Jahresab-
schluss, Prüfungsbericht, Lagebericht, Ergebnisverwendung, Verfügung über 
Geschäftsanteile, Einziehung von Geschäftsanteilen, Bewertung, Auszahlung 
sowie Kündigung, Auflösung und Abwicklung des Vertrages usw. 

Aus haushaltsrechtlichen Gründen darf nach Abstimmung mit der Kommunalauf-
sichtsbehörde beim Kreis Heinsberg der Gesellschaftsvertrag erst nach Genehmi-
gung des Haushaltssicherungskonzeptes unterzeichnet werden. 

Beschlussvorschlag:
Es wird beschlossen, die „Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH“ zu 
gründen. Der Entwurf des dazugehörigen Gesellschaftsvertrages wird verabschiedet. 

Finanzierung:
Im städtischen Haushalt sind im Finanzplan B in 2013 150.000,00 € und in 2014 wei-
tere 200.000,00 € bereit gestellt (Haushaltsstelle 87100.93000). 
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Anlagen: 
Marktanalyse nach § 107 GO 
Entwurf des Gesellschaftsvertrages 
Stellungnahmen zur Marktanalyse mit Bewertung der Verwaltung 

(Stadtentwicklungs- und Umweltamt, Frau Nossek, 02451/629212) 
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